
 Benutzungs- und Entgeltordnung für das Kulturforum Saline (gültig ab 01.09.2017) 

 
Anlage 1 - Benutzungsentgelte und Nebenkosten zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 

 
 Nutzerkreis A Nutzerkreis B 

 bis 6 Std. ab 6 Std. bis 6 Std. ab 6 Std. 

 
1. Hauptentgelt 

a)   – kleiner Saal (1/3) 
– großer Saal (2/3) 
– Saal gesamt (3/3) 

  50 € 70 € 150 € 190 € 

110 €  140 € 270 € 330 € 

130 € 200 € 350 € 450 € 

  

  

b)   Für Proben vor der Veran-
staltung, Auf- und Abbauten 
und Dekoration usw. an 
einem anderen Tag als dem 
Veranstaltungstag pro Tag 

10 € 15 € 40 € 60 € 

   
 

2. Nebenkosten Kleiner Saal (1/3) Großer Saal (2/3) Saal gesamt (3/3) 

a) Benutzung der Lautsprecher-
anlage nach Einweisung durch 
Gemeindebediensteten 

20 € 40 € 40 € 

b) Benutzung der mobilen 
Musikanlage 

30 € 

c) Benutzung des Konzertflügels Nutzerkreis A     20 €                        Nutzerkreis B     50 € 

d) Benutzung Beamer Nutzerkreis A     0 € Nutzerkreis B     20 € 

e) Feuerwache nach der Kostenregelung für die Inanspruchnahme der FFW 

f) Bestuhlung durch den 
Vermieter, falls gewünscht 

Verrechnungssätze für Bauhofmitarbeiter 

g) Garderobenpersonal, soweit 
nicht vom Veranstalter gestellt 

20 €/h 

h) sonstiges Personal 30 /h 

i)Bühnenpodeste  Nutzung nur durch Offenauer Vereine und Verleih an Kommunen ohne 
Gebühr 

j) bei außergewöhnlicher 
Verschmutzung der Räume 
werden zusätzliche 
Reinigungskosten in Rechnung 
gestellt 

Abrechnung auf Nachweis 

k) Kaution (Regelung siehe 
Benutzungsordnung) 

 Sicherheitskaution 50 % des Hauptentgeltes 
 Schlüsselkaution 50 € 

 

3. Sonstige Entgelte 

Vereinsküche (nur für Benutzer-
kreis A und den Pächter des 
Restaurants möglich) 

25 € 

Pauschale für Geschirrschwund 20 € 

Kühlräume je Kühlraum 5 € 

  

 
 

Wichtiger Hinweis für die Berechnung des Benutzungsentgeltes und der Nebenkosten 
 
Die Veranstaltungsdauer bemisst sich nach der Zeit vom Öffnen bis zum Schließen des Hauses. 
Angefangene Stunden werden als ganze abgerechnet. 


